
 

 

Änderung der Gesellen- und Umschulungsprüfungsordnung 

 

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Dortmund hat am 22.11.2023 die Änderungen der 

§§ 2, 18a und 25 der Gesellen- und Umschulungsprüfungsordnung gemäß angefügter Synopse 

beschlossen. 

 

Die Genehmigung des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Lan-

des Nordrhein-Westfalen ist am 06.12.2023 erteilt worden (AZ: 216/2023-0010046). 

 

 

 

Ausgefertigt: 

Dortmund, 18. Dezember 2023 

 

 

 

Berthold Schröder          Carsten Harder 

Präsident              Hauptgeschäftsführer  
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Synopse Gesellen- und Umschulungsprüfungsordnung  
der HWK Dortmund und BiBB- Hauptausschussempfehlung 121 

 

Aktuelle GPO Änderung-GPO aufgrund Empfehlung Nr. 121 BiBB 

§ 2  

Zusammensetzung und Berufung von Prüfungsausschüssen 

§ 2  

Zusammensetzung und Berufung von Prüfungsausschüssen 

(7) Die Arbeitnehmer und die Beauftragten der Arbeitnehmer der von 
der Handwerkskammer errichteten Prüfungsausschüsse werden 
auf Vorschlag der Mehrheit der Gesellenvertreter in der Vollver-
sammlung der Handwerkskammer berufen (§ 34 Absatz 4 Satz 2 
HwO). 

(7) Die Arbeitnehmer und die Beauftragten der Arbeitnehmer der von der 
Handwerkskammer errichteten Prüfungsausschüsse werden auf Vor-
schlag der Mehrheit der Gesellenvertreter in der Vollversammlung der 
Handwerkskammer berufen (§ 34 Absatz 4 Satz 2 HwO). 

Vorschläge der im Bezirk der Handwerkskammer beste-
henden Gewerkschaften und selbständigen Vereinigungen 
von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer 
Zwecksetzung sollen berücksichtigt werden (§ 34 Absatz 4 
Satz 3 HwO). 

(9) Für die von der Handwerksinnung errichteten Prüfungsaus-
schüsse werden die Arbeitgeber und die Beauftragten der Arbeit-
geber von der Innungsversammlung, die Arbeitnehmer und die 
Beauftragten der Arbeitnehmer von dem Gesellenausschuss ge-
wählt (§ 34 Absatz 5 Satz 1 HwO) 

(9) Für die von der Handwerksinnung errichteten Prüfungsausschüsse 
werden die Arbeitgeber und die Beauftragten der Arbeitgeber von der 
Innungsversammlung, die Arbeitnehmer und die Beauftragten der Ar-
beitnehmer von dem Gesellenausschuss gewählt (§ 34 Absatz 5 Satz 
1 HwO) 

Vorschläge der im Bezirk der Handwerksinnung bestehen-
den Gewerkschaften und selbständigen Vereinigungen 
von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspolitischer 
Zwecksetzung sollen berücksichtigt werden (§ 34 Absatz 5 
Satz 2 der Handwerksordnung). 
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bisher kein 18a § 18a 

 Durchführung schriftlicher Prüfungsleistungen  
 

  
(1) Sind nach der Ausbildungsordnung Aufgaben schriftlich zu 

bearbeiten, kann die Handwerkskammer bestimmen, dass 
diese ganz oder in Teilen in digitaler Form an einem festge-
legten Prüfungsort unter Aufsicht durchgeführt werden. Vor 
der Entscheidung ist der Berufsbildungsausschuss nach § 
44 Absatz 1 der Handwerksordnung und im Fall des § 1 Ab-
satz 5 Satz 1 die ermächtigte Innung einzubeziehen. Die Prü-
fungsausschüsse sind rechtzeitig zu informieren.  

 

 (2) Die digitale Durchführung der Prüfung erfolgt unter folgen-
den Maßgaben: 
1. die für die Prüfung zuständige Körperschaft hat die er-

forderlichen digitalen Endgeräte mit der erforderlichen 
digitalen Ausstattung (digitales Prüfungssystem) zur 
Verfügung zu stellen;  

2. Prüflingen und den Prüfenden ist vor der Prüfung aus-
reichend Gelegenheit zu geben, sich mit dem digitalen 
Prüfungssystem vertraut zu machen; 

3. während der Abnahme der Prüfungsleistung hat eine für 
das digitale Prüfungssystem technisch sachkundige 
Person zur Verfügung zu stehen; 

4. bei nicht durch den Prüfling zu vertretenden techni-
schen Störungen ist der damit verbundene Zeitverlust 
durch entsprechende Zeitverlängerung auszugleichen; 

5. es ist sicherzustellen, dass nach dem jeweiligen Stand 
der Technik die von den Prüflingen und den Prüfenden 
eingegebenen Daten diesen stets eindeutig und inner-
halb der Aufbewahrungsfrist nach § 31 dauerhaft zuge-
ordnet werden können. Die Unveränderbarkeit der ab-
schließend übermittelten Daten durch die Prüflinge und 
die Prüfenden ist sicherzustellen.  
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Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der perso-
nenbezogenen Daten sind einzuhalten. 

 

§ 25  

Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergebnisse 

§ 25  

Bewertungsverfahren, Feststellung der Prüfungsergebnisse 

 (3) Werden in einem Prüfungsbereich als schriftlich zu bear-
beitende Aufgaben ausschließlich Antwort-Wahl-Aufga-
ben im Sinne des § 35a Absatz 4 der Handwerksordnung 
eingesetzt, so ist eine mindestens „ausreichende“ Prü-
fungsleistung erbracht, wenn das vom Prüfling erzielte Er-
gebnis mindestens 50 Prozent der insgesamt erreichbaren 
Punkte beträgt (absolute Bestehensgrenze) oder wenn bei 
einer Prüfung mit mindestens 100 Prüflingen mit gleichem 
Aufgabensatz die vom Prüfling erzielte Punktzahl die 
durchschnittliche Punktzahl aller erstmals an dieser Prü-
fung teilnehmenden Prüflinge um nicht mehr als 10 Pro-
zent in den schriftlich zu bearbeitenden Aufgaben dieses 
Prüfungsbereichs unterschreitet (relative Bestehens-
grenze). Die relative Bestehensgrenze findet nur dann An-
wendung, wenn der Prüfling mindestens 45 Prozent der 
insgesamt erreichbaren Punkte in den schriftlich zu bear-
beitenden Aufgaben dieses Prüfungsbereichs erreicht hat. 

(3) Nach § 38 Absatz 2 Satz 2 HwO erstellte oder ausgewählte Antwort-
Wahl-Aufgaben können automatisiert ausgewertet werden, wenn das 
Aufgabenerstellungs- oder Aufgabenauswahlgremium festgelegt hat, 
welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. Die Ergebnisse sind 
vom Prüfungsausschuss zu übernehmen. 

(4) Nach § 38 Absatz 2 Satz 2 HwO erstellte oder ausgewählte Antwort-
Wahl-Aufgaben können automatisiert ausgewertet werden, wenn das 
Aufgabenerstellungs- oder Aufgabenauswahlgremium festgelegt hat, 
welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. Die Ergebnisse 
sind vom Prüfungsausschuss zu übernehmen. 

(4) Der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelegation kann einvernehmlich 
die Abnahme und Bewertung einzelner schriftlicher oder sonstiger Prü-
fungsleistungen, deren Bewertung unabhängig von der Anwesenheit bei 
der Erbringung erfolgen kann, so vornehmen, dass zwei seiner oder ihrer 
Mitglieder die Prüfungsleistungen selbstständig und unabhängig bewer-
ten. Weichen die Bewertungen der beiden Prüfenden um nicht mehr als 
10 Prozent der erreichbaren Punkte voneinander ab, so errechnet sich 

(5) Der Prüfungsausschuss oder die Prüferdelegation kann einvernehm-
lich die Abnahme und Bewertung einzelner schriftlicher oder sonsti-
ger Prüfungsleistungen, deren Bewertung unabhängig von der Anwe-
senheit bei der Erbringung erfolgen kann, so vornehmen, dass zwei 
seiner oder ihrer Mitglieder die Prüfungsleistungen selbstständig und 
unabhängig bewerten. Weichen die Bewertungen der beiden Prüfen-
den um nicht mehr als 10 Prozent der erreichbaren Punkte voneinan-
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die endgültige Bewertung aus dem Durchschnitt der beiden Bewertun-
gen. Bei einer größeren Abweichung erfolgt die endgültige Bewertung 
durch ein vorab bestimmtes weiteres Mitglied des Prüfungsausschusses 
oder der Prüferdelegation (§ 35a Absatz 5 HwO). 

der ab, so errechnet sich die endgültige Bewertung aus dem Durch-
schnitt der beiden Bewertungen. Bei einer größeren Abweichung er-
folgt die endgültige Bewertung durch ein vorab bestimmtes weiteres 
Mitglied des Prüfungsausschusses oder der Prüferdelegation (§ 35a 
Absatz 5 HwO). 

(5) Sieht die Ausbildungsordnung vor, dass Lehrlinge (Auszubildende) bei 
erfolgreichem Abschluss eines zweijährigen Ausbildungsberufs vom ers-
ten Teil der Gesellenprüfung eines darauf aufbauenden drei- oder drei-
einhalbjährigen Ausbildungsberufs befreit sind, so ist das Ergebnis der 
Abschlussprüfung des zweijährigen Ausbildungsberufs vom Prüfungs-
ausschuss als das Ergebnis des ersten Teils der Gesellenprüfung des 
auf dem zweijährigen Ausbildungsberuf aufbauenden drei- oder dreiein-
halbjährigen Ausbildungsberufs zu übernehmen (§ 35a Absatz 6 HwO). 

(6) Sieht die Ausbildungsordnung vor, dass Lehrlinge (Auszubildende) 
bei erfolgreichem Abschluss eines zweijährigen Ausbildungsberufs 
vom ersten Teil der Gesellenprüfung eines darauf aufbauenden drei- 
oder dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufs befreit sind, so ist das  
Ergebnis der Abschlussprüfung des zweijährigen Ausbildungsberufs 
vom Prüfungsausschuss als das Ergebnis des ersten Teils der Ge-
sellenprüfung des auf dem zweijährigen Ausbildungsberuf aufbauen-
den drei- oder dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufs zu übernehmen 
(§ 35a Absatz 6 HwO). 

(6) Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen nach § 35a Absatz 2 HwO 
können zur Bewertung einzelner, nicht mündlich zu erbringender Prü-
fungsleistungen gutachterliche Stellungnahmen Dritter, insbesondere 
berufsbildender Schulen, einholen. Im Rahmen der Begutachtung nach 
Satz 1 sind die wesentlichen Abläufe zu dokumentieren und die für die 
Bewertung erheblichen Tatsachen festzuhalten (§ 33 Absatz 4 HwO). 
Die Beauftragung erfolgt nach den Verwaltungsgrundsätzen der Hand-
werkskammer. Personen, die nach § 3 von der Mitwirkung im Prüfungs-
ausschuss auszuschließen sind, sollen nicht als Gutachter tätig werden. 

(7) Prüfungsausschüsse oder Prüferdelegationen nach § 35a Absatz 2 
HwO können zur Bewertung einzelner, nicht mündlich zu erbringen-
der Prüfungsleistungen gutachterliche Stellungnahmen Dritter, insbe-
sondere berufsbildender Schulen, einholen. Im Rahmen der Begut-
achtung nach Satz 1 sind die wesentlichen Abläufe zu dokumentieren 
und die für die Bewertung erheblichen Tatsachen festzuhalten (§ 33 
Absatz 4 HwO). Die Beauftragung erfolgt nach den Verwaltungs-
grundsätzen der Handwerkskammer. Personen, die nach § 3 von der 
Mitwirkung im Prüfungsausschuss auszuschließen sind, sollen nicht 
als Gutachter tätig werden. 

 


